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Synodalbeschluss  
über den Beitritt der römisch-katholischen  
Landeskirche des Kantons Luzern zum  
Interkonfessionellen Verein für Ehe- und  
Lebensberatung Luzern

vom 25. Oktober 1973

Die Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern,

gestützt auf die §§ 7 Abs. 2 lit. a, c, e, 64 lit. a, 76, 77, 81 Abs. 1 lit. d der Kirchen
verfassung,
die Botschaft des Synodalrates vom 3. Oktober 1973,
den Antrag des Synodalrates und der Geschäftsprüfungskommission,

beschliesst:

1. Der Beitritt zum Interkonfessionellen Verein für Ehe und Lebensberatung Luzern 
wird genehmigt.

2. Der Beitrag der Landeskirche an die Aufwendungen des Interkonfessionellen Vereins 
für Ehe und Lebensberatung Luzern wird jeweils im Voranschlag festgesetzt.

3. Der Synodalrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Luzern, 25. Oktober 1973

Im Namen der Synode

Der Vizepräsident:
Dr. Karl F. Steiger

Die Sekretäre:
Marianne ArnoldBurri
Beatrice GrüterAuchli


